
 

 

Das duale Studium an der ESaK erfordert eine Hoch-

schulzugangsberechtigung des Landes Hessen. 

Als Hochschulzugangsberechtigung des Landes Hessen 

gelten die Schulabschlüsse Abitur und Fachabitur, eine 

bestandene Meisterprüfung, eine bestandene Techni-

kerprüfung sowie ein mittlerer Bildungsabschluss mit 

einem zusätzlichen qualifizierten Abschluss einer min-

destens dreijährigen anerkannten Berufsausbildung. 

Ein qualifizierter Abschluss liegt bei einer im Abschluss-

zeugnis der Berufsausbildung ausgewiesenen Durch-

schnitts-, Gesamt- oder Abschlussnote von 2,5 oder bes-

ser vor. 

Für im Ausland erworbene Bildungsabschlüsse gelten 

besondere Bestimmungen über deren Anerkennung. 


